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Januar 2018 I SCHWEIZER SOLDAT Schweiz

Armee verbietet Hanf-Zigaretten
während Arbeits- und Ruhezeit

Wieder hat der pointierte Beitrag eines erfahrenen Troupiers
im SCHWEIZER SOLDAT Folgen. Wie der «Tages-Anzeiger» am
21. November 2017 berichtet, verbietet die Armee den Konsum

und Besitz von Hanf-Zigaretten während der Arbeits- und

der Ruhezeit. Die Zürcher Tageszeitung beruft sich dabei auf
den Kommandanten eines PanzerbataiLLons, der in der

Dezember-Ausgabe unserer Zeitschrift auf Seite 9 die Probleme

umschrieb, die Hanf-Produkte im Truppendienst auslösen.

Aus dem «Tages-Anzeiger», 21. Nov. 2017, Seite 5: «Armee verbietet Konsum legaler Hanfprodukte»

So harmlos kommt Cannabis daher. Die Cannabispflanze hat je nach Sorte einen

unterschiedlichen Gehalt der Bestandteile THC und CBD, die den Ausschlag geben.

In einem sorgfältig recherchierten Beitrag
schreibt der Redaktor Daniel Foppa, die

Armee verfolge den Konsum und Besitz

von CBD-Hanf-Produkten mit Skepsis.

• Seit 2016 darf Cannabis als Tabakware

in der Schweiz legal verkauft und
konsumiert werden, wenn der Gehalt an

THC (Tetrahydrocannabinol) weniger
als 1 % beträgt. THC erzielt den
berauschenden Effekt von Cannabis.

• Der zweite Wirkstoff, CBD (Cannabi-
diol), entspannt und löst Angst. Can-

nabidiol ist in legalen Hanftabak-Produkten

enthalten und fördert deren

Absatz erheblich.

Foppa zitiert den Bataillonskommandanten,

der im SCHWEIZER SOLDAT
schrieb: «Der Duft einer solchen Hanf-
Zigarette lässt sich von einem Joint nicht
unterscheiden. Für Kader wird es schwierig,

zwischen Konsum von legalem CBD und

illegalem THC zu unterscheiden.»

Zwei prägnante Sätze

Mit diesen zwei prägnanten Sätzen traf der

Troupier den Nagel auf den Kopf. Foppa
berichtet von einer Weisung, wonach in
der Armee der Konsum und der Besitz von
Hanfprodukten während der Arbeits- und

Ruhezeiten verboten wird: «Widerhandlungen

werden als Nichtbefolgung von
Dienstvorschriften geahndet.»

Foppa präzisiert dann wie folgt: «Im

Ausgang und Urlaub sind Konsum und Besitz

der Produkte zulässig. Verboten ist

jedoch ein Konsum, der sich störend auf die

folgende Arbeitszeit auswirkt. Damit werden

legale Hanfprodukte im Grundsatz
dem Alkohol gleichgestellt.»

Was soll man davon halten?

Das Verbot, in Arbeits- und Ruhezeiten

Hanf-Zigaretten zu rauchen, ist ein Schritt
in die richtige Richtung. Doch hätte man
sich gewünscht, dass das Verbot auch auf

Ausgang und Urlaub ausgedehnt wird.

Die Bestimmung, wonach sich der

Konsum nicht störend auf die folgende
Arbeit auswirken darf, belegt ausreichend,
dass da ein Unbehagen besteht. Wir halten

erneut in aller Form fest:

• Drögelen gefährdet einen der inners¬

ten Werte, der die Armee zusammenhält:

nämlich die Kameradschaft.

• Der Soldat, der sich in den CV-90
oder Piranha-2 setzt, verlässt sich darauf,

dass der Fahrer das Gefährt fit und

reaktionsschnell steuert.

• Im Gefechtsschiessen verlässt sich je¬

der darauf, dass alle ihr Über- und Vor-
beischiessen frei von Kokain, Cannabis

und Alkohol durchziehen.

Nulltoleranz unabdingbar

Gegenüber Drögelern und Trinkern darf es

keinen Ermessensspielraum geben. Die
Kader haben die Nulltoleranz überall und

jederzeit durchzusetzen. fo. H
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